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(57)  Eine Verpackungsanordnung (1) zur Aufnahme
mindestens einer Ware, insbesondere Verpackungsein-
satz oder Verpackungsbehalter, umfasst zwei Haltewan-
de (3, 4), zwischen denen eine Ware (W) klemmend an-

ordenbar ist. An einer Oberflache (3a, 4a) wenigstens
einer der Haltewande (3, 4) ist zumindest bereichsweise
eine zum Kontakt mit der Ware (W) vorgesehene Fixier-
schicht (12a, 12b) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungsanord-
nung zur Aufnahme mindestens einer Ware, insbeson-
dere Verpackungseinsatz oder Verpackungsbehalter,
gemal dem Oberbegriff von Anspruch 1. Weiterhin be-
trifft die Erfindung ein Verpackungssystem mit einer sol-
chen Verpackungsanordnung mit den Merkmalen von
Anspruch 10.

[0002] Transportund Lagerung loser wie auch umver-
packter (Verkaufsverpackung) Waren erfolgt tblicher-
weise in geeigneten Behaltern. Neben dem einfacheren
Handling dienen diese primar dem Schutz der Waren vor
Beschadigung. Mit dem Transport von Waren beauftrag-
te Unternehmen verlangen die Nutzung quaderférmiger
Behalter, um eine gréftenteils automatisierte logistische
Sortierung und einfache Stapelbarkeit vornehmen zu
kénnen. Faltschachteln aus Karton stellen dabei die vor-
rangige, da glinstige und in Bezug auf deren Eigenge-
wicht leichte Form derartiger Behalter dar.

[0003] Ausreichend groRe Behalter bieten geniigend
Innenraum, um den Schutz der darin verpackten Ware
zu erhéhen. Die Lagesicherung der Ware erfolgt durch
die Verwendung loser Fillstoffe oder eines Verpa-
ckungseinsatzes. Deren zumindest begrenzte Nachgie-
bigkeit dient gleichzeitig der Dampfung von StéRen und
etwaigen Verformungen des Behalters. Im Ergebnis er-
gibt sich so ein wirksamer Schutz der Ware vor Verrut-
schen und auferen Einwirkungen. Wahrend lose Full-
stoffe hierflr das Ausfillen des im Behalter verbleiben-
den Raums erfordern, stltzt ein die Ware tragender Ver-
packungseinsatz sich nur bereichsweise an den Innen-
seiten des Behalters ab. Gegeniiber dem Einfillen und
Verteilen eines Fiillstoffs ermoglichen Verpackungsein-
satze entsprechend einfachere und schnellere Verpa-
ckungsprozesse.

[0004] Ein beispielsweise aus einem Zuschnitt aus
Karton gefertigter Verpackungseinsatz erfordert eine nur
geringe Materialmenge, da dessen Eigensteifigkeit ein
zumindest teilweises Uberspannen des im Behalter vor-
handenen Raums ermdglicht. Die Ware ist dabei auf oder
an dem Verpackungseinsatz festgelegt, so dass diese
quasi schwebend im Behalter positionierbar ist. Knick-
beziehungsweise Falzlinien ermdglichen dabei das ge-
zielte Falten des Verpackungseinsatzes, was dessen
Festigkeit erh6ht und/oder eine spielfreie Positionierung
innerhalb des Behalters erlaubt. Im ungefalteten Zustand
bendtigen derartige Verpackungseinsatze nur wenig La-
gerraum. Deren dann flache Form erméglicht eine ein-
fache Stapelbarkeit. Aus Kunststoff, wie etwa Polystyrol
(Styropor) gefertigte Verpackungseinsatze sind auf-
grund ihrer Materialeigenschaften dagegen wesentlich
voluminéser. Durch die unveranderbare Gestalt bendti-
gen sie ebenso wie lose Fillstoffe daherinsgesamt mehr
Lagerraum und eine getrennte Entsorgung.

[0005] Beieinem aus einem Kartonzuschnitt gefertig-
ten Verpackungseinsatz erfolgt die eigentliche Fixierung
der Ware an diesem in der Regel Uber eine Folie aus
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Kunststoff. Diese wird hierzu beispielsweise um einen
Teil des Zuschnitts und die darauf abgelegte Ware her-
umgewickelt. Andere Verpackungsanordnungen weisen
beispielsweise eine bereits miteinander verbundene
Kombination aus einem faltbaren Zuschnitt und einem
nur endseitig mit diesem verbundenen Folienabschnitt
auf. Durch Umlegen eines Fllgels des Zuschnitts wird
der mit diesem verbundene Folienabschnitt gespannt,
so dass eine zwischen Folienabschnitt und Kartonzu-
schnitt angeordnete Ware in ihrer Lage fixierbar ist. Sol-
che Ausgestaltungen gehen beispielsweise aus der DE
10 2004 034 273 B3 und der US 2005/0252825 A1 her-
vor.

[0006] Mit der DE 100 14 419 A1 wurde ferner eine
Verpackungsanordnung in Form eines Verpackungsein-
satzes bekannt, dessen faltbarer Zuschnitt zwei gegen-
einander verschwenkbare Haltewdnde umfasst. Jede
dieser Haltewande weist eine durch einen Rahmen be-
grenzte Offnung miteiner Membran aus einer Kunststoff-
folie auf. Die Membranen sind so an ihrem jeweiligen
Rahmen angeordnet, dass sie die zugehérige Offnung
frei Uiberspannen. Die Fixierung einer Ware erfolgt klem-
mend durch deren Anordnung zwischen den Membranen
der beiden Haltewande.

[0007] Insgesamt bieten aus Karton gefertigte Verpa-
ckungsanordnungen trotz vergleichsweise geringem
Materialeinsatz eine hohe Sicherheit fiir die zu transpor-
tierenden Waren. Selbiges gilt fiir die ebenfalls bekannte
Verwendung von Holz oder Holzwerkstoffen sowie
Kunststoff oder geschaumtem Material fiir Verpackungs-
einsatze. Gleichwohl verlangt deren Verwendung stets
den zusatzlichen Einsatz von Kunststofffolien, um die ei-
gentliche Fixierung der Waren vornehmen zu kénnen.
Hinsichtlich der Vorfertigung sind dabei mitunter hohe
Anforderungen an die Haltbarkeit der Verbindung zwi-
schen Membran und Karton zu erfiillen. Um die Lage der
Ware zu sichern, sind mitunter hohe Klemmkrafte not-
wendig, da deren Fixierung im Wesentlichen auf einem
Formschluss zwischen der Folie und Teilen der Ware
basiert. Das ohne derartige Vorfertigung notwendige
Umuwickeln verlangt einen zusatzlichen Arbeitsschritt im
Verpackungsprozess. Nicht selten geht das Umwickeln
mit einem unangemessen hohen Verbrauch an Folie ein-
her.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Verpackungsanordnung sowie ein
Verpackungssystem aufzuzeigen, welche neben einer
einfachen Vorfertigung ein mdéglichst folienfreies sowie
schnelles und lagesicheres Verpacken einer Ware er-
moglichen.

[0009] Die Losung dieser Aufgabe besteht nach der
Erfindung in einer Verpackungsanordnung mit den Merk-
malen von Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind Gegenstand der abhangigen Unteranspriiche 2 bis
9. Auch wird die Erfindung durch ein eine solche Verpa-
ckungsanordnung umfassendes Verpackungssystem
mit den Merkmalen von Anspruch 10 geldst.

[0010] Kern der Erfindung ist der Einsatz wenigstens
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einer Fixierschicht, aus deren im bestimmungsgemafen
Gebrauch zumindest bereichsweisen Kontakt zur Ware
eine sichere und rutschfreie Lagerung derselben zwi-
schen den Haltewanden resultiert. Hierzu schlagt die Er-
findung vor, die Fixierschicht zumindest bereichsweise
an einer der Ware dann entsprechend zugewandten
Oberflache wenigstens einer der Haltewande anzuord-
nen.

[0011] Der sich hieraus ergebende Vorteil liegt zum
einen darin begriindet, dass das sonst zur Lagesiche-
rung notwendige Umwickeln der Ware mit Folie vollstan-
dig entfallen kann. Zum anderen ermdglicht die flachige
Anordnung der Fixierschicht eine deutlich einfachere
Vorfertigung im Vergleich zur prozesssicheren Befesti-
gung eines Folienabschnitts an einem durch Einbringen
einer Offnung ausgebildeten Rahmen der Haltewand.
[0012] Da die Haltewande der erfindungsgemaRen
Verpackungsanordnung das Gewicht der Ware aufneh-
men, stellt die ansonsten moglicherweise zu schwache
Auslegung von Folien keinerlei Probleme dar. Diese kén-
nen sich beispielsweise in einer zu groRen plastischen
Verformung oder gar Beschadigung der Folie duRern.
Etwaige Kompensationen durch einen tibermaRigen Ge-
brauch an Folie sind insofern ebenfalls auszuschlief3en.
Je nach Basis fur die Fixierschicht kommt die erfindungs-
gemale Verpackungsanordnung zudem vollstédndig oh-
ne den Einsatz von Folie aus.

[0013] Nach einer bevorzugten Weiterbildung des
grundsatzlichen Erfindungsgedankens kann die Fixier-
schicht aus einer zusammenhangenden Lage gebildet
sein. Dies meint, dass die Fixierschicht dann eine durch-
gehende und damit unterbrechungsfreie Ebene bildet.
Beim zumindest theoretisch zerstérungsfreien Entfernen
der Fixierschicht wiirde diese dann insofern quasi ein
einzelnes Teil ergeben. Mégliche MalRnahmen zum Er-
zeugen einer solchen Fixierschicht kénnten beispiels-
weise auf einem rollenden oder spritzenden Verfahren
beruhen, bei dem ein zunachst formloser Werkstoff auf
einen Oberflachenbereich der Haltewand aufgebracht
wird. Demgegentiber kann die Fixierschicht selbstver-
sténdlich auch auf deren Vorfertigung wie etwa durch
Abtrennen von einem entsprechend gréferen zusam-
menhangenden Teil basieren, so dass diese beispiels-
weise zumindest bereichsweise stoffschllissig anbring-
bar ist. Dies kann dann beispielsweise durch Einsatz ei-
nes formlosen Klebstoffs und/oder eines doppelseitigen
Klebebands erfolgen.

[0014] Alternativ hierzu kann die Fixierschicht sich
auch aus mehreren Einzelteilen zusammensetzen, die
dann gemeinsam eine Lage bilden. Hierzu kénnen zu-
mindest einige ihrer Einzelteile beispielsweise voneinan-
der beabstandet sein. Selbstverstandlich ist alternativ
oder erganzend hierzu auch eine randseitige Beriihrung
wenigstens einiger der Einzelteile denkbar. Eine aus Ein-
zelteilen bestehende Fixierschicht kannim Sinne der Er-
findung beispielsweise mehrere Segmente aufweisen,
die entweder gleich oder voneinander unterschiedlich
geformt sein kdnnen. Als nicht abschlieBende Aufzah-
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lung fir denkbare Gestalten wenigstens einiger dieser
Segmente sind beispielsweise geometrische Formen
wie etwa Punkte, Ringe, Rechtecke, Dreiecke, Vielecke
oder Streifen zu nennen sowie Kombinationen hieraus.
Insbesondere sich kreuzende Streifen beziehungsweise
Linien kdnnte dabei eine netzartige Struktur bilden.
[0015] Die Erfindung sieht vor, dass in vorteilhafter
Weise beide Haltewande eine Fixierschicht aufweisen
koénnen. Hierzu ist jeweils eine Fixierschicht zumindest
bereichsweise an einer Oberflache jeder Haltewand an-
geordnet. Auf diese Weise wiirden beide Haltewande un-
ter Eingliederung von zwei Fixierschichten die Ware zwi-
schen sich aufnehmen, so dass diese insofern von im
Wesentlichen gegentuberliegenden Seiten aus in Kontakt
mit den Fixierschichten gelangt. Hieraus ergibt sich eine
hohe Sicherheit gegentber etwaigem Verrutschen der
Ware wahrend des Transports und insbesondere wah-
rend eines Sturzes oder Anpralls.

[0016] Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn we-
nigstens eine der beiden Haltewande ein materialeinheit-
lich einstlickiger Bestandteil eines faltbaren Zuschnitts
ist. Hierdurch kénnen andere Teile dieses Zuschnitts
und/oder die Haltewand beispielsweise entlang von vor-
gegebenen Falzlinien abgewinkelt werden, um beispiels-
weise eine weitere UmschlieBung der Ware und/oder ei-
ne Anpassung an einen separaten Behalter vornehmen
zu koénnen, in welchem die Verpackungsanordnung mit
der darin enthaltenen Ware anordenbar sein kann. Ins-
besondere ohne zusétzlichen Behalter kann der faltbare
Zuschnitt selbst dazu dienen, die aufgenommene Ware
durch Abwinkeln einiger seiner Teile sowohl inihrer Lage
zu fixieren als auch vollstéandig, insbesondere versand-
fertig und/oder verkaufsfertig zu verpacken. Daher kann
die Verpackungsanordnung so ausgestaltet sein, dass
diese beispielsweise im Sinne einer Versandtasche nutz-
bar ist.

[0017] Alternativ hierzu wird es als besonders vorteil-
haftangesehen, wenn beide Haltewande ein materialein-
heitlich einstiickiger Bestandteil eines faltbaren Zu-
schnitts sind. Hierfir gilt das bereits zuvor Gesagte sinn-
gemaR. Uberdies bietet die feste Zuordnung der Halte-
wande zu einem gemeinsamen Zuschnitt eine einfache
Méoglichkeit zur Aufnahme einer Ware, da diese hierfiir
beispielsweise auf der Fixierschicht einer Haltewand ab-
gelegt wird, wahrend die andere Haltewand durch ent-
sprechendes Abwinkeln des Zuschnitts in ihre bestim-
mungsgemale Lage gebracht wird, um die Ware zu um-
schlielRen. Insbesondere die bereits zuvor angesproche-
ne Form im Sinne einer Versandtasche bietet durch die
zusammenhangende und insofern ohne lose Teile aus-
kommende Ausgestaltung eine tberaus einfache Mdg-
lichkeit zur Lagefixierung und gleichzeitiger Verpackung
einer Ware.

[0018] Grundsatzlich kann es sich bei den Haltewan-
den um voneinander getrennte und insofern separate
Teile handeln. Durch deren Trennung ist ein hohes MafR}
an Flexibilitdt in Bezug auf die Grof3e und Form der auf-
zunehmenden Ware gegeben, dies insbesondere in



5 EP 3 789 314 A1 6

Kombination mit einem zusatzlichen Behalter, beispiels-
weise eine Faltschachtel, in dem die beiden Haltewande
dann zusammen mit einer zwischen ihnen gelegenen
Ware letztlich anordenbar sein kénnen.

[0019] Je nach zu verpackender GroRe einer Ware
wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die beiden Hal-
tewande entlang einer Falzlinie miteinander verbunden
sind. Durch die Abwinkelbarkeit der beiden Haltewande
entlang der gemeinsamen Falzlinie gegeneinander ist
der zwischen diesen gelegene Abstand bis auf ein Mini-
mum reduzierbar. Hierdurch lassen sich insbesondere
flache Waren sicher zwischen den Haltewanden fixieren.
Zudem kénnen auch gréfere Waren durch eine entspre-
chend starkere Krimmung wenigstens einer Haltewand
aufgenommen werden, durch die dann - abhangig von
der Starke des verwendeten Materials - eine entspre-
chende Klemmkraft aufbringbar ist. Dies kann beispiels-
weise bei Waren mit héherer Masse vorteilhaft sein, die
sonst beispielsweise bei einem Anprall oder Sturz allein
aufgrund ihrer hohen Tragheit verrutschen kénnten.
[0020] Mit Blick auf die angedachte Funktion der we-
nigstens einen Fixierschicht kann diese solche Eigen-
schaften aufweisen, die zur sicheren Lagefixierung einer
Ware beitragen. Neben der reinen moglichst rutschfreien
Haltewirkung kann die Fixierschicht eine zusatzlich
dampfende Eigenschaft aufweisen. Insbesondere deren
mogliche, zumindest begrenzte Flexibilitat beziehungs-
weise Nachgiebigkeit kann einen wenigstens bereichs-
weisen Formschluss mit einer Ware ermdglichen, wo-
durch sich deren Haltewirkung erhéht.

[0021] Bevorzugt kann die auf der Oberflache wenigs-
tens einer Haltewand angeordnete Fixierschicht eine ad-
hasive Eigenschaft aufweisen. Alternativ oder ergéan-
zend hierzu kann die Fixierschicht einen gegeniiber der
Oberflache hdheren Reibungskoeffizienten aufweisen.
[0022] Nach der Erfindung sind diverse Ausgestaltun-
gen und Materialien sowie Materialkombinationen fiir die
wenigstens eine Fixierschicht denkbar. So kann die die
Fixierschicht zumindest bereichsweise aus wenigstens
einem der nachfolgend genannten Materialien gebildet
sein oder ein solches aufweisen:

- Lack,

- Leim,

- Kleber,

- Gel,

- Schaum,

- Antirutschpapier,
- Antirutschfolie.

[0023] Sofern wenigstens eine der Haltewande mate-
rialeinheitlich einstiickiger Bestandteil eines Zuschnitts
ist, kann dieser wenigstens eine entlang einer Falzlinie
abwinkelbare AuRenwand besitzen. Die AufRenwand ist
dann dazu vorgesehen, durch deren Abwinkelung we-
nigstens eine der beiden Haltewande zumindest be-
reichsweise abzudecken. Insbesondere mit Bezug auf
die vorherigen Ausfiihrungen zur Verpackungsanord-
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nung im Sinne einer Versandtasche lasst sich hierdurch
eine Ware sowohl in ihrer Lage fixieren als auch gleich-
zeitig verpacken. Eine derartige Ausgestaltung kann in-
sofern die Notwendigkeit eines zusatzlichen Behalters
zur Aufnahme der Verpackungsanordnung mitsamt einer
Ware ausschlief3en.

[0024] Eine bevorzugte Weiterbildung der erfindungs-
gemalen Verpackungsanordnung sieht vor, dass eine
der Haltewande wenigstens eine Zunge besitzen kann.
Als Zunge wird im Sinne der Erfindung beispielsweise
ein Uberstehender beziehungsweise vorspringender Ab-
schnitt oder Teil der Haltewand verstanden. Die wenigs-
tens eine Zunge soll der Festlegung der zugehdérigen Hal-
tewand in ihrem abgewinkelten Zustand dienen, die sich
sonst beispielsweise aufgrund von Riickstellkraften aus
dem Material und/oder aus einer Biegung der Haltewand
um die Ware herum in Richtung ihrer urspriinglichen Stel-
lung zurtick verlagert. Hierzu kann der Zuschnitt eine mit
der Zunge korrespondierende Einsteckéffnung aufwei-
sen, in welcher die Zunge, insbesondere durch Abwin-
kelung der die Zunge umfassenden Haltewand, dann zu-
mindest teilweise aufnehmbar ist.

[0025] Die nunmehr vorgestellte erfindungsgemafie
Verpackungsanordnung lasst sich in einfacher Weise
vorfertigen. Hierbei steht die wenigstens eine Fixier-
schichtim Vordergrund, deren Anordnung durch bekann-
te Verfahren durchflihrbar ist. Die Moglichkeit zum ab-
solut folienfreien Verpacken ist insbesondere mit Blick
auf die zunehmend strenger werdenden Regelungen be-
zliglich des Umweltschutzes durch Vermeidung von
Plastik als besonders vorteilhaft anzusehen. Insgesamt
ermdglicht die erfindungsgemaRe Verpackungsanord-
nung ein Uberaus schnelles und lagesicheres Verpacken
einer Ware, da hierfiirim Wesentlichen nur deren Anord-
nung zwischen den beiden Haltewanden notwendig ist.
[0026] Die Erfindung ist weiterhin auf ein Verpa-
ckungssystem gerichtet, welches eine oben beschriebe-
ne erfindungsgemafe Verpackungsanordnung in Form
eines Verpackungseinsatzes sowie einen zu dessen Auf-
nahme vorgesehenen separaten Verpackungsbehalter
umfasst.

[0027] Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an
dieser Stelle zunachst auf die obigen Ausfiihrungen ver-
wiesen. Daruber hinaus bietet das erfindungsgemale
Verpackungssystemden Vorteil getrennter Teile, von de-
nen die als Verpackungseinsatz ausgebildete Verpa-
ckungsanordnung zur direkten Aufnahme einer Ware
dient, wahrend der Verpackungsbehalter der Aufnahme
dieser die Ware enthaltenen Verpackungsanordnung
dient. Hierdurch ergibt sich ein hohes MaR an Flexibilitat,
da aus der Vorhaltung unterschiedlicher Verpackungsa-
nordnungen und/oder Verpackungsbehaltern die jeweils
sinnvollste Kombination hieraus wahlbar ist.

[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
in den Figuren schematisch dargestellten Ausfiihrungs-
beispiels ndher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 einen faltbaren Zuschnitt zur Ausbildung einer
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erfindungsgeméfen Verpackungsanordnung
in einer Aufsicht,
Fig. 2  den Zuschnitt aus Fig. 1 in einer hierzu alterna-
tiven Ausgestaltung in ansonsten gleicher Dar-
stellungsweise sowie
Fig. 3 einen Schnitt durch einen Teil die Verpa-
ckungsanordnungaus Fig. 1 und Fig. 2 miteiner
darin aufgenommenen Ware.

[0029] Fig. 1 zeigt die schematische Darstellung einer
Verpackungsanordnung 1, welche einen faltbaren Zu-
schnitt 2 umfasst. Wie in seinem hier nicht gefaltet ge-
zeigten Zustand zu erkennen, erstreckt sich der insofern
flache Zuschnitt 2 parallel zu einer Ebene E, woraus sich
eine Uberaus platzsparende Stapelbarkeit sowie Lager-
barkeit der Verpackungsanordnung 1 ergibt. Der hier nur
beispielhaft vorgestellte Zuschnitt 2 kann bevorzugt aus
Karton gebildet sein. Der Zuschnitt 2 weist mehrere Be-
reiche auf, von denen zumindest einige im weiteren Ver-
lauf noch naher beschrieben werden. Unabhéngig davon
handelt es sich bei diesen einzelnen Bereichen vorlie-
gend um jeweils materialeinheitlich einstlickige Bestand-
teile des Zuschnitts 2.

[0030] Der Zuschnitt 2 der Verpackungsanordnung 1
umfasst zwei Bereiche in Form von Haltewanden 3, 4,
welche entlang einer Falzlinie F1 miteinander verbunden
sind. Die bevorzugt bereits wahrend der Herstellung des
Zuschnitts 2 in diesen eingebrachte erste Falzlinie F1
dient dazu, um die beiden Haltewande 3, 4 bei Bedarf
gegeneinander abwinkeln zu kdnnen. Die Abwinkelbar-
keit ist dazu vorgesehen, um eine in der Verpackungsa-
nordnung 1 aufzunehmende Ware W beziehungsweise
ein Produkt (hier nicht naher gezeigt, siehe Fig. 3) zwi-
schen den beiden Haltewanden 3, 4 klemmend anzuord-
nen.

[0031] Die an einem ersten Ende 2a des Zuschnitts 2
gelegene erste Haltewand 3 weist vorliegend zwei Zun-
gen 5a, 5b auf, die an einem der ersten Falzlinie F1 ge-
genuberliegenden freien Rand der ersten Haltewand 3
voneinander beabstandet angeordnet sind. An einemder
ersten Haltewand 3 gegeniberliegenden Rand der zwei-
ten Haltewand 4 ist ein Verbindungsabschnitt 6 angeord-
net, an den sich eine der zweiten Haltewand 4 gegeni-
berliegende erste Aulenwand 7 anschliefft. In der wei-
teren Erstreckung des Zuschnitts 2 in Richtung seines
dem ersten Ende 2a gegeniiberliegenden zweiten Endes
2b schlief3t sich an die erste AuRenwand 7 ein dem Ver-
bindungsabschnitt 6 gegentberliegender erster Steg 8
an, an dem eine der ersten Auflenwand 7 gegeniberlie-
gende zweite Aullenwand 9 angeordnet ist, an welche
sich wiederum ein zweiter Steg 10 und danach ein En-
dabschnitt 11 mit einer Stecklasche 11a anschlieRen.
Dabeiistder Verbindungsabschnitt 6 einerseits Giber eine
zweite Falzlinie F2 mit der zweiten Haltewand 4 und an-
dererseits Uber eine dritte Falzlinie F3 mit der ersten Au-
Renwand 7 verbunden. Weiterhin ist der erste Steg 8
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einerseits Uber eine vierte Falzlinie F4 mit der ersten Au-
Renwand 7 und andererseits Uber eine flinfte Falzlinie
F5 mit der zweiten AuRenwand 9 verbunden. Letztlich
ist auch der zweite Steg 10 einerseits Uber eine sechste
Falzlinie F6 mit der zweiten AuRenwand 9 und anderer-
seits Uber eine siebte Falzlinie F7 mit dem Endabschnitt
11 verbunden. Samtliche vorgenannten Falzlinien F2-F7
dienen dazu, um die Uber sie miteinander verbundenen
Bereiche des Zuschnitts 2 bei Bedarf gegeneinander ab-
winkeln zu kénnen.

[0032] Mit Blick auf den Verbindungsabschnitt 6 des
Zuschnitts 2 wird deutlich, dass dieser zwei mit den Zun-
gen 5a, 5b der ersten Haltewand 3 korrespondierende
Einsteckdffnungen 6a, 6b aufweist. Beide Einsteckoff-
nungen 6a, 6b sind hierzu im Bereich der zweiten Falz-
linie F2 gelegen, welche die beiden Einsteckéffnungen
6a, 6b einseitig begrenzt. Eine weitere Offnung in Form
einer Verschlussoffnung 7a ist in der ersten AuRenwand
7 angeordnet, welche allerdings mit der Stecklasche 11a
des Endabschnitts 11 korrespondiert.

[0033] Erfindungswesentliche Merkmale finden sich
vorliegend insbesondere an den beiden Haltewanden 3,
4. Durch unterbrochene Linien angedeutet, weisen diese
jeweils eine Fixierschicht 12a, 12b auf, die jeweils an
einer zugehorigen Oberflache 3a, 4a der beiden Halte-
wande 3, 4 angeordnet sind. Konkret befindest sich hier-
bei eine erste Fixierschicht 12a an der Oberflache 3a der
ersten Haltewand 3, wahrend eine zweite Fixierschicht
12b an der Oberflache 4a der zweiten Haltewand 4 an-
geordnet ist. Die Fixierschichten 12a, 12b sind so gele-
gen, dass durch eine Abwinkelung der beiden Haltewan-
de 3, 4 entlang der ersten Falzlinie F1 beide Fixierschich-
ten 12a, 12b einander zugewandt sind. Hierdurch ist es
moglich, dass eine zwischen den beiden Haltewéanden
3, 4 klemmend anordenbare Ware W einen zumindest
bereichsweisen Kontakt mit wenigstens einer, bevorzugt
beiden, Fixierschicht(en) 12a, 12b aufweist.

[0034] Ungeachtet der hier gezeigten Darstellungen
kann selbstversténdlich auch nur eine einzelne Fixier-
schicht 12a, 12b beispielsweise an der ersten Haltewand
3 oder der zweiten Haltewand 4 angeordnet sein.
[0035] Fig.2zeigteine alternative Ausgestaltungsform
der Verpackungsanordnung 1 aus Fig. 1. Der durch eine
hier im Wesentlichen Uber ein Kreis- beziehungsweise
Punktemuster angedeutete Unterschied bezieht sich da-
bei lediglich auf die Ausgestaltung der Fixierschicht(en)
12a, 12b. Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit wur-
deninFig. 2 diverse Bezugszeichen weggelassen, wobei
gleiche Teile selbstverstandlich dem jeweiligen bereits
aus Fig. 1 ersichtlichen Bezugszeichen zugehdrig sind.
[0036] Grundsatzlich kann wenigstens eine Fixier-
schicht 12a, 12b aus einer zusammenhangenden Lage
gebildet sein, wie insbesondere in Fig. 1 durch die hier
fehlende Musterung angedeutet. Demgegeniiber kann
wenigstens eine Fixierschicht 12a, 12b aus einer sich
aus Einzelteilen zusammensetzenden Lage gebildet
sein, wie insbesondere in Fig. 2 durch die Musterung
angedeutet. Hierbei kann wenigstens eine Fixierschicht
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12a, 12b eine adhasive Eigenschaft aufweisen, um eine
moglichst rutschfreie Lagerung einer Ware W zwischen
den beiden Haltewanden 3, 4 zu ermdglichen. Alternativ
oder erganzend hierzu kann wenigstens eine auf der zu-
gehdrigen Oberflache 3a, 4a angeordnete Fixierschicht
12a, 12b einen gegeniber dieser Oberflache 3a, 4a ho-
heren Reibungskoeffizienten aufweisen. Rein beispiel-
hafte Materialien zur Ausbildung einer Fixierschicht 12a,
12b konnen Lack, Leim, Kleber, Gel, Schaum, Anti-
rutschpapier oder Antirutschfolie sein, um nur einige
Moglichkeiten in einer nicht abschlieRenden Aufzahlung
zu benennen. Selbstverstandlich sind auch Kombinatio-
nen hieraus denkbar.

[0037] Fig. 3 verdeutlicht in einer schematischen Dar-
stellung den in der Verpackungsanordnung 1 angeord-
neten Zustand einer Ware W. Wie in dem hier gezeigten
Schnitt erkennbar, wurde der Zuschnitt 2 hierzu mehr-
fach entlang seiner Falzlinien F1-F7 gefaltet. Der Schnitt
wurde vorliegend so gefiihrt, dass dieser durch eine der
Einsteckoffnungen 6a, 6b und die Verschlusséffnung 7a
verlauft. Gut zu erkennen ist eine der zumindest ab-
schnittsweise in die korrespondierende Einsteckdffnung
6a, 6b eingefiihrten Zungen 5a, 5b der entlang der ersten
Falzlinie F1 abgewinkelten ersten Haltewand 3. Da die
beiden Haltewande 3, 4 die Ware W klemmend zwischen
sich aufnehmen, sind diese zumindest bereichsweise
gebogen. Die hierdurch vorherrschende Riickstellkraft
wird Uber die in den Einsteckoffungen 6a, 6b angeord-
neten Zungen 5a, 5b in den Zuschnitt 2 Gbertragen, so
dass die beiden Haltewande 3, 4 in ihrer die Ware W
umschlieRenden Stellung gehalten sind. Die entlang der
zugehorigen Falzlinien F3-7 abgewinkelten Bereiche des
Zuschnitts 2 umschlieRen die beiden Haltewande 3, 4
umlaufend. Insbesondere die beiden groen AulRenwan-
de 7, 8 decken dabei die Haltewande 3, 4 ab. Letztlich
sorgt die zumindest abschnittsweise in der Verschluss-
offnung 7a angeordnete Stecklasche 11a des En-
dabschnitts 11 dafir, dass der Zuschnitt 2 in seinem ge-
falteten Zustand verbleibt und die Verpackungsordnung,
insbesondere im Sinne einer Versandtasche, geschlos-
sen bleibt.

[0038] Die in Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlichen, jeweils
beidseitig an den Haltewanden 3, 4 sowie der ersten Au-
Renwand 7 und dem ersten Steg 8 gelegenen Bereiche
des Zuschnitts 2 dienen als Seitenwande, die wahrend
des Faltens des Zuschnitts 2 in nicht naher gezeigter
Weise an deren zugehérigen Falzlinien abwinkelbar
sind, so dass die fertig gefaltete Verpackungsanordnung
1 auch seitlich geschlossen ist.

[0039] Im Ergebnis bietet die hier nur beispielhaft vor-
gestellte Verpackungsanordnung 1 quasi eine materi-
aleinheitlich einstiickige Kombination aus einem Verpa-
ckungseinsatz und einem Verpackungsbehalter. Dabei
kann der sich aus den beiden Haltewanden 3, 4 zusam-
mensetzende Teil des Zuschnitts 2 funktional als Verpa-
ckungseinsatz aufgefasst werden, wahrend die Ubrigen
Teile wie beispielsweise die beiden AuRenwande 7, 9
nebst den Stegen 8, 10 funktional einen diesen umge-
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benden Verpackungsbehalter bilden.

[0040] Alternativ hierzu kann die hier beispielhaft vor-
gestellte Ausgestaltung der erfindungsgemaRen Verpa-
ckungsanordnung 1 in einem separaten und hier nicht
naher gezeigten Verpackungsbehalter angeordnet wer-
den. Selbstverstandlich kann der Zuschnitt 2 der Verpa-
ckungsanordnung 1 hierzu weniger Teile beziehungs-
weise Bereiche aufweisen, da die dul3ere Hille dann
durch den Verpackungsbehélter gebildet wird. Hierzu
kann die Verpackungsanordnung 1 beispielsweise min-
destens auf deren beide AulRenwande 7, 8 und den En-
dabschnitt 11 nebst seiner Stecklasche 11a verzichten.
[0041] Fdir ein eine Verpackungsanordnung 1 und ei-
nen Verpackungsbehalter umfassendes Verpackungs-
system koénnen diese beispielsweise unterschiedliche
Ausgestaltungen und/oder GroRRen aufweisen, um stets
Zugriff auf eine fiir die jeweilige Ware W passende Kom-
bination hieraus zu haben (hier nicht naher dargestellt).

Bezugszeichen:

[0042]
1 Verpackungsanordnung
2 Zuschnitt von 1

2a erstes Ende von 2
2b zweites Ende von 2

3 erste Haltewand von 1 beziehungsweise 2
3a Oberflache von 3
4 zweite Haltewand von 1 beziehungsweise 2

4a Oberflache von 4

5a Zunge an 3

5b Zunge an 3

6 Verbindungsabschnitt von 2

6a Einsteckoffnung in 6

6b Einsteckoffnung in 6

7 erste AuRenwand von 2
7a Verschlussoéffnung in 7

8 erster Steg von 2

9 zweite AuRenwand von 2

10 zweiter Steg von 2
11 Endabschnitt von 2

11a  Stecklasche an 11
12a  Fixierschicht an 3
12b  Fixierschicht an 4
E Ebene

F1 erste Falzlinie zwischen 3 und 4

F2  zweite Falzlinie zwischen 4 und 6
F3  dritte Falzlinie zwischen 6 und 7

F4  vierte Falzlinie zwischen 7 und 8

F5  flnfte Falzlinie zwischen 8 und 9

F6  sechste Falzlinie zwischen 9 und 10
F7  siebte Falzlinie zwischen 10 und 11

W  Ware
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Patentanspriiche

1.

Verpackungsanordnung (1) zur Aufnahme mindes-
tens einer Ware, insbesondere Verpackungseinsatz
oder Verpackungsbehalter, umfassend zwei Halte-
wande (3, 4), zwischen denen eine Ware (W) klem-
mend anordenbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass an einer Oberflache (3a, 4a) wenigstens einer
der Haltewande (3, 4) zumindest bereichsweise eine
zum Kontakt mit der Ware (W) vorgesehene Fixier-
schicht (12a, 12b) angeordnet ist.

Verpackungsanordnung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Fixierschicht (12a, 12b) aus einer zusam-
menhangenden oder einer sich aus Einzelteilen zu-
sammensetzenden Lage gebildet ist.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass an einer Oberflache (3a, 4a) beider Haltewan-
de (3, 4) zumindest bereichsweise jeweils eine Fi-
xierschicht (12a, 12b) angeordnet ist.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine der beiden Haltewande (3, 4) oder beide
Haltewande (3, 4) gemeinsam ein materialeinheitlich
einstlickiger Bestandteil eines faltbaren Zuschnitts
(2) ist/sind.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die beiden Haltewande (3, 4) entlang einer
Falzlinie (F1) miteinander verbunden und gegenein-
ander abwinkelbar sind.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die auf der Oberflache (3a, 4a) angeordnete
Fixierschicht (12a, 12b) eine adhasive Eigenschaft
und/oder einen gegenuber der Oberflache (3a, 4a)
héheren Reibungskoeffizienten aufweist.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Fixierschicht (12a, 12b) zumindest be-
reichsweise aus wenigstens einem der nachfolgend
genannten Materialien gebildet ist oder ein solches
aufweist:

- Lack,
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10.

- Leim,

- Kleber,

- Gel,

- Schaum,

- Antirutschpapier,
- Antirutschfolie.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der Anspri-
che 4 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Zuschnitt (2) wenigstens eine entlang einer
Falzlinie (F3-F6) abwinkelbare AulRenwand (7, 9)
besitzt, durch deren Abwinkelung wenigstens eine
der beiden Haltewande (3, 4) zumindest bereichs-
weise abdeckbar ist.

Verpackungsanordnung (1) nach einem der Anspri-
che 4 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine der Haltewande (3, 4) wenigstens eine
Zunge (5a, 5b) besitzt, wobei der Zuschnitt (2) eine
mit der Zunge (5a, 5b) korrespondierende Einsteck-
offnung (6a, 6b) aufweist, in welcher die Zunge (5a,
5b), insbesondere durch Abwinkelung der die Zunge
(5a, 5b) umfassenden Haltewand (3), zumindest teil-
weise aufnehmbar ist.

Verpackungssystem, umfassend eine Verpa-
ckungsanordnung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche in Form eines Verpackungseinsat-
zes und einem zu dessen Aufnahme vorgesehenen
separaten Verpackungsbehalter.



EP 3 789 314 A1

N b

b

ey

-

6”:T

i

AT >—" L(

mwmm‘-
T s M s T s T o T -

A2l |

|

|

I

f

B T

Yoo

S

F2 7

b




EP 3 789 314 A1

—~ ==

C — )

|

Tondaon
o o]
o (8

SooLouoo
gpoooDon
[shafulnfognfnlel
DBQQDGEU

oo
o
o
o
o

[

I

5600 ToodbDooiDoD
ooon mmmmumuuui
CoODDooODDoDOOD
ConOoQOooOnOoon
OooOUODoooDDD
ooODoDoODoDonD
oo
oo

6o
im
o
o
o
o
OOUDODoDDoR00D
000

npooocooooon

-

Gy



>a, Sh

Ao

EP 3 789 314 A1

F3

3

N 2 & 3 0

\ AN w

TR R 7777700 ,

SANANNAN

N

&Q@wﬁ\%\%ﬁ‘n\h\hQ\\%\K&N\&\%ﬁ\\%\&\\\%@h&Q\\\M&K\

———

777777 \A

R

\

A4
ba

10

FY



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 789 314 A1

9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 19 19 5189

19. September 2002 (2002-09-19)
* Seiten 1-27 *
* Abbildungen 6-8 *

N

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt

; Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
Kategoriq der maBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (IPC)
X WO 2014/032059 Al (STACK S M) 1-8,10 | INV.

27. Februar 2014 (2014-02-27) B65D75/14
Y * Seiten 1-15 * 9 B65D5/20
* Abbildungen 4, 6 *
----- ADD.
Y DE 94 22 452 U1l (SCHORSY BERNHARD [DE]) 9 B65D5/42

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

B65D

Recherchenort

Miinchen

AbschluBdatum der Recherche

28. Januar 2020

Prafer

Duc, Emmanuel

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

nach dem Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

A : technologischer Hintergrund
O : nichtschriftliche Offenbarung

P : Zwischenliteratur Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes

1"




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 3 789 314 A1

ANHANG ZUM EUBOPI\ISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 19 19 5189

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

28-01-2020

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
WO 2014032059 Al 27-02-2014 CN 104837740 A 12-08-2015
EP 2895401 Al 22-07-2015
PL 2895401 T3 30-11-2018
US 2015314936 Al 05-11-2015
WO 2014032059 Al 27-02-2014

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82

12



EP 3 789 314 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA libernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

» DE 102004034273 B3 [0005]  DE 10014419 A1 [0006]
* US 20050252825 A1 [0005]

13



	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

